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Tagesordnung 

 
Verkehrssituation im Bereich der Rheinbacher Straße / Ahrstraße (L 471) in Altendorf-

Ersdorf 
 

Begründung 

 

 
Bei der Stadt Meckenheim sind in jüngster Zeit sowohl Schreiben als auch Hinweise 
von Anwohnern aus Altendorf-Ersdorf eingegangen, welche sich im Kern mit der 

Verkehrssituation in den beiden Ortschaften auseinander setzen. 
 

Die Beschwerdeführer berichten von einer erhöhten Verkehrsbelastung, u.a. durch 
Schwerlastverkehr, vornehmlich, wenn der Verkehr im Bereich der BAB 61 

Fahrtrichtung Süden stockt. Weiter werden überhöhte Geschwindigkeiten und eine 
allgemeine Gefährdung von Fußgängern beschrieben. 
 

Die Rheinbacher Straße und die Ahrstraße bilden als klassifizierte Landstraße (L 471) 
die Ortsdurchfahrt von Altendorf-Ersdorf zwischen Wormersdorf und Gelsdorf.  

 
Am 30.08.2018 hat es einen von der Stadt Meckenheim anberaumten Verkehrstermin 
gegeben, um die von den Petenten vorgebrachten Beschwerden, Anregungen und 

Bedenken vor Ort mit den beteiligten Behörden zu begutachten und zu diskutieren.  
 



An diesem Termin haben Vertreter der Stadt Rheinbach (zeitweise), der Stadt 

Meckenheim, des Landesbetrieb Straßenbau NRW, der übergeordneten 
Straßenverkehrsbehörde des Rhein-Sieg-Kreises und des Verkehrskommissariats der 

Polizei Bonn teilgenommen. In Augenschein genommen wurde die 
Umgehungsbeschilderung ab Autobahnabfahrt Rheinbach für den Schwerlastverkehr 
sowie die Verkehrssituation und Infrastruktur in den Ortsteilen Altendorf und Ersdorf.  

 
Das Ergebnis aus dem Verkehrstermin wird durch die Verwaltung in der Sitzung 

vorgestellt. 
 
 

Meckenheim, den 31.08.2018 
 

 
 
Christian Münzer  Marcus Witsch 

Sachbearbeiter  Fachbereichsleiter 
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